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Zitat von Seph

Dann fährt das Kind eben nicht mit und nimmt am Unterricht in einer anderen Klasse
teil. Das ändert allerdings nichts am ursprünglich abgeschlossenen öffentlich-
rechtlichen Vertrag, der dennoch zur Zahlung des vereinbarten Kostenbeitrags
verpflichtet. Das ist - wie schon gesagt - dann auch auf dem Rechtsweg durchsetzbar.

Ja klar, aber als ob diesen Weg wirklich jemand geht. Wenn du nicht gerade über einen
Veranstalter gebucht hast, der das Geld für dich eintreibt, dann musst du dich um die rechtliche
Abwicklung kümmern. Als ob eine Lehrkraft da Zeit und Nerven für hat.

Kannst du rechtlich bindende Mahnschreiben oder Bußgeldbescheide aufsetzen?
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